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RS OGH 1983/11/8 4Ob558/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1983

Norm

ABGB §1096 E

ZPO §14 C

Rechtssatz

Hat der Kläger gemäß § 1096 ABGB die Zuhaltung seines Bestandvertrages - durch Unterlassung von Störungen des

bedungenen Gebrauches der Bestandsache - verlangt, kann eine solche Erfüllungsklage nur gegen den (die) anderen

Vertragspartner gerichtet werden; auch die durch den Erwerb der Miteigentumsanteile in die Stellung des

Bestandgebers eingetretenen Beklagten sind deshalb passiv legitimiert. Eine notwendige Streitgenossenschaft aller

Miteigentümer der Liegenschaft liegt in einem solchen Fall nicht vor.
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